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BEBAUUNGSPLAN NR. 759
Gesamtschule
Knappenstraße

Stadtgemeinde Oberhausen

Gemarkung Oberhausen

Maßstab 1:500

N

P

43
24
II

vermarkter Grenzpunkt
unvermarkter Grenzpunkt

Flurstücksnummer

Hausnummer
Geschosszahl
öffentliche Parkfläche

Flurgrenze
Flurstücksgrenze
Nutzungsartengrenze

Kanaldeckel

Baum

Zaun

Hecke

Mauer

Wohngebäude

Sonstige Gebäude

Zeichenerklärung

EP private Einstellplätze

Bestandsangaben

Wohngebäude (nicht eingemessen)

Sonstige Gebäude (nicht eingemessen)

Am                 hat der Rat der Stadt gemäß § 2 (1) des Baugesetz-
buches beschlossen diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

I.V.

Dezernent

Angefertigt:

Oberhausen, 00.00.2018

               Dezernent                             Bereichsleiter Stadtplanung Bereichsleiter Geoinformation und Kataster

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschafts-
kataster und der richtigen Darstellung des gegenwärtigen örtlichen
Zustandes wird bescheinigt.

Oberhausen,

Für die städtebauliche Planung.

Oberhausen,

Bereichsleiter Stadtplanung

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Oberhausen,

Bereichsleiter  Stadtplanung

Bereichsleiter  Stadtplanung

Die Offenlegung dieses Bebauungsplanentwurfes wurde gemäß § 3 (2)
des Baugesetzbuches vom Rat der Stadt am
beschlossen.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

I.V.

Dezernent

Dieser Bebauungsplanentwurf hat gemäß § 3 (2) des Baugesetz-
buches in der Zeit vom                     bis                                    öffentlich
ausgelegen.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

I.A.

Bereichsleiter  Stadtplanung

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 (1) des Baugesetzbuches
durch den Rat der  Stadt am                        als Satzung beschlossen
worden.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt vom                                ist
am                   gemäß  § 10 (3) des Baugesetzbuches mit dem Hinweis,
dass dieser Bebauungsplan ab dem                                       im Bereich
5-1 Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Zimmer Nr. A 004, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich ausliegt, ortsüblich bekannt gemacht worden.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

Die als Anlage 1 der Begründung beigefügten Karten 1 - Lärmpegel-
bereiche -  und 2 - Beurteilungspegel - sind Bestandteil dieses
Bebauungsplans Nr.

Oberhausen,

Der Oberbürgermeister

I.A.

3.

3.5.

4.

4.1.

6.

6.1.

6.1.

6.2.

15.

15.13.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Schule

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenerklärung
Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO

Vorentwurf Stand 05.01.2023
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